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Höhlenrettung in Niederöstereich

„Wir holen dich da raus!“

Aufgaben und Einsatzgebiete
Unsere primäre Aufgabe ist das Retten
von in Not geratenen oder verunglück-
ten Personen aus Höhlen und Stollen.
Dabei reicht unser Einsatzspektrum von
der „einfachen“ Suche nach abgängi-
gen Personen, bis hin zur Rettung von
Schwerverletzen aus schwierigen und
teilweise unerforschten Schachthöhlen.
Unser Einsatzgebiet endet dabei aber
nicht an der Grenze Niederösterreichs,
denn bei aufwändigen oder persona-
lintensiven Einsätzen, arbeiten wir mit
Höhlenrettungsstellen im gesamten
Bundesgebiet zusammen. Ebenso ste-
hen unsere Einsatzkräfte anderen Ret-
tungsorganisationen wie z. B. der Ber-
grettung, auf Anforderung unterstüt-
zend zur Verfügung.

Wer wir sind
Die Höhlenrettung Niederösterreich ist
in drei Einsatzstellen unterteilt: Wien,
Neunkirchen und Niederösterreich West.

Jede Einsatzstelle verfügt über ihr eige-
nes Einsatzmaterial und kann so rasch
reagieren. Alle Höhlenretter und -rette-
rinnen arbeiten ehrenamtlich und neh-
men laufend an Schulungen, Einsatz-
übungen und Fortbildungen teil. Viele
sind selbst aktive Höhlenforscher und -
forscherinnen. Dadurch ist die Höhlen-
rettung stets am neuesten Stand der be-
kannten Höhlen, denn mit jeder neu
entdeckten Höhle erweitert sich unser
Einsatzgebiet. Bei Übungen und vor al-
lem im Ernstfall arbeiten wir eng mit an-
deren Rettungsorganisationen und Ein-
satzkräften zusammen. Um dies auch in
Zukunft optimal gewährleisten zu kön-
nen, arbeitet die Höhlenrettung
Niederösterreich bereits heute am Digi-
talfunk BOS Austria mit.

So erreichen sie uns
Die Alarmierung der Höhlenrettung er-
folgt über die Bundesnotrufnummer
02622/144 oder in Niederösterreich
über „Notruf 144“.
Auf unserer Homepage www.oehr.at
können sie mehr über die Höhlenret-
tung erfahren.
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EST NÖ-West

EST Wien

EST Neunkirchen

Ausbildung der 

Höhlenretter/innen

• Jährliche Schulung der Rettungs

mannschaft im Bereich Technik, 

erste Hilfe und Organisation.

• Fachschulungen werden nach Bedarf

abgehalten z. B.

• Einsatzleiterausbildung

• Fortbildung für Schulungspersonal

• Geländeorientierung, GPS

• Fachausbildung für Führungsper-

sonal kann auch ausgelagert wer-

den (vorhandene Ressourcen ande-

rer Organisationen nützen).

• Angleichen von Bergetechniken und

deren Bezeichnung, speziell in Zu-

sammenarbeit mit der Bergrettung.

• Ergibt Minimierung von Kommuni-

kations- und Anwendungsfehlern.

• Koordiniert werden diese Aufgaben

durch Funktionäre des Landesver-

bandes, die auch bundesweite Kon-

takte knüpfen und fördern.

Die

Erhaltung der 

Einsatzfähigkeit wird neben 

einer laufenden Weiterbildung 

durch verschiedene Maßnahmen 

gewährleistet.

Schnittstellen zu anderen 

Organisationen schaffen

Anpassung an neue Strukturen

(Katastrophenhandbuch)

Ursachenforschung nach Unfällen,

und deren Aufarbeitung

gemeinsame Übungen mit anderen

Einsatzorganisationen

Einsatzstellen

Erhaltung der Einsatzfähigkeit

Infos unter www.hoehlenrettung.at
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Die Österreichische Wasser-Ret-
tung (ÖWR.) ist ein Rettungs-
dienst, zu dessen Aufgaben es

zählt, bei Notfallpatienten an, auf und
in Gewässern Maßnahmen zur Erhal-
tung des Lebens oder zur Vermeidung
gesundheitlicher Schäden einzuleiten,
sie transportfähig zu machen und un-
ter fachlicher Betreuung bis zur Über-
gabe an die straßengebundenen Ret-
tungsorganisationen bzw. den Luft-
rettungsdienst zu transportieren. 
Ferner erfolgt auch technische Hilfe-
leistung im und am Wasser mit spe-
ziellen Transportmitteln und es kom-
men besondere Geräte der Wasser-
Rettung zum Einsatz.

Aufgaben des Wasserrettungsdiestes
Die Wasserrettungstätigkeit setzt
nicht erst dann ein, wenn ein Notfall
eingetreten ist, sondern bereits in der
Prävention. Die Unterrichtung der
Bevölkerung nimmt hierbei einen gro-
ßen Handlungsraum ein. Dazu gehört
insbesondere die Aufklärung der Be-
völkerung über Gefahren in, auf und

am Wasser und die unmittelbare Ab-
wendung solcher Gefahren durch ent-
sprechendes Einschreiten des Wasser-
rettungspersonals.
Die eigentliche Rettung bei Ertrin-
kungsfällen aus dem Wasser erfolgt
durch fachspezifisch weitergebildete
Rettungsschwimmer, Boots- und/oder
Rettungstauchergruppen. Sie werden
von zeitweilig besetzten mobilen Sta-
tionen, kleinen Wachstationen oder
Wasserrettungsstationen aus einge-
setzt. Bis zum Eintreffen der straßen-
gebundenen Rettungsorganisationen
oder der Luftrettung praktizieren sie
die Erstversorgung. In Sonderfällen
übernimmt die Wasser-Rettung auf
Anforderung durch andere Rettungs-
organisationen die Notfallversorgung
von Patienten auch außerhalb von
Gewässern. Mit sturmtauglichen Ret-
tungsbooten und durch rettungs-
dienstlich ausgebildete Besatzungs-
mitglieder erfolgt die Seenotrettung
an Seen, Flüssen und internationalen
Wasserstraßen sowie internationalen
Gewässern. 

Im Bedarfsfall wird die  Österr. Wasser-
Rettung dabei von anderen Organi -
sationen unterstützt, beispielsweise
durch Polizei, Feuerwehr, ASBÖ, ÖRK
und anderen Hilfskräfte, die  sich der
Lebensrettung verschrieben haben.
Ferner erstreckt sich das Einsatzspek-
trum der Wasser-Rettung auf weitere
Situationen, zum Beispiel die Eisret-
tung, den Einsatz bei Schiffshavarien
auf Binnenwasserstraßen oder bei
Hochwasser im Katastrophenfall sowie
Tauch- und Höhlentaucheinsätzen.

Organisationsstruktur 
der Wasser-Rettung
Entsprechend den personellen und
materiellen Möglichkeiten der zustän-
digen Einsatzgruppen werden stark
frequentierte Gewässer bewacht. Hier-
zu werden je nach Infrastruktur Was-
serrettungsstationen, kleinere oder
mobile Stationen (Einsatzfahrzeuge,
Rettungsboote,...) betrieben. Die
funktechnische Abwicklung wird mit

Österreichische 
Wasser-Rettung Landesverband NÖ
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wasserrettungsinternem Rettungsfunk

auf dem 2-m-Band durchgeführt. Je

nach Größe des Gewässers oder falls er-

forderlich werden zusätzliche Boots-

gruppen mit Mehrzweckbooten einge-

setzt. Soweit zur Gebietsabdeckung

notwendig und von den personellen

und materiellen Ressourcen der Was-

ser-Rettung möglich, werden Ret-

tungstauchergruppen mit Gerätewa-

gen vor Ort in Bereitschaft gehalten.

Ihr Einsatzradius sollte 20 km nicht

überschreiten.

Hilfsfristen

Der Wasserrettungsdienst unterschei-

det sich in den Hilfsfriste
n durch seine

besonderen Bedingungen vom Ret-

tungsdienst auf der Straße. Die Hilfs-

fristen beim bodengebundenen Ret-

tungsdienst orientieren sich an der Er-

reichbarkeit einer Straße, während

beim Wasserrettungsdienst die Ein-

satzorte meist abseits der Straße, in

unwegsamen und schlecht zugängli-

chem Gelände liegen. Für den Wasser-

rettungsdienst wurde eine 45-Minu-

ten-Frist definiert. Während der Re-

gelwachzeiten beläuft sich die Hilfs-

frist auf 5-10 Minuten für an Gewäs-

sern in Bereitschaft stehende Ret-

tungsschwimmer- bzw. Rettungstau -

chergruppen und Bootsbesatzungen.

Für Stützpunkt-Rettungstauchergrup-

pen und Bootsgruppen wird, soweit

diese mit Funkmeldeempfängern aus-

gestattet sind, grundsätzlich eine

Hilfsfrist 
von 45 Minuten (besser wä-

ren natürlich 30 Minuten) an normal

zugänglichen Gewässerabschnitten an-

gestrebt. Alle Zeitangaben rechnen

sich vom Eingang der Meldung bis zum

Eintreffen am Notfallort. Besonders zu

beachten ist, dass unsere Notfallpa-

tienten häufig erst unter Wasser ge-

sucht werden müssen.

Finanzierung

Bisher werden die Leistungen der

Wasser-Rettung durch Mitgliedsbei-

träge, Subventionen von Ländern und

Gemeinden sowie Spendenaktionen fi-

nanziert. Hier wäre es vor allem eine

dringende Notwendigkeit, die Wasser-

Rettung im Rettungsgesetz dezidiert

anzuführen und aus diesen Mitteln zu-

mindest den laufenden Betrieb sicher-

zustellen, d.h. diese Kosten abzude-

cken, wie dies bereits in anderen Bun -

desländern (Vorarlberg, Tirol, Salz-

burg, Steiermark und Kärnten) üblich

ist. Ansätze dafür wurden im Sommer

2002 erstmals in NÖ umgesetzt.

Für reine Überwachungseinsätze bei

Sport- und Freizeitveranstaltungen

bestehen pauschalierte Sätze ähnlich

dem sonstigen Rettungsdienst, die den

entstehenden Aufwand entsprechend

abdecken sollten. Die Verrechnung

führt die ÖWR direkt mit dem anfor-

dernden Veranstalter durch.

Infos unter www.wasser-rettung.at
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Bundespolizei
im Katastropheneinsatz
Organisation
Das Landespolizeikommando für Nie der-
österreich steht mit seinen rund  5.000
Bediensteten mit 230 bis 400 Doppel-
streifen permanent im Einsatz und stellt
so einen qualitativen Sensor für rele-
vante Ereignisse auch im Katastrophen-
einsatz dar.

Landesleitzentrale, Bezirksleit-
stellen und Stadtleitstellen
Beim Landespolizeikommando ist die
Landesleitzentrale rund um die Uhr mit
mindestens 4 Bediensteten - Offizier
vom Dienst und weiteren 3 Einsatzbear-
beitern - besetzt und mit der Bearbei-
tung verschiedenster exekutivdienst-
licher Aufgaben befasst. Hier werden
sämtliche Spezialkräfte aktiviert und be-
zirksübergreifende Einsätze gesteuert.
Auf Bezirksebene sind Bezirks- und
Stadtleitstellen (St.Pölten, Wr. Neustadt,
Schwechat) eingerichtet, die mit 2 Be-
diensteten rund um die Uhr den Exeku-
tivdienst leiten. Diese Leitstellen sind
über den Notruf 133 sowie den Euro-
Notruf 112 erreichbar. Die Einrichtun-
gen sind im Katastropheneinsatz wich-
tige Schaltstellen für die effiziente Ab-
wicklung und werden bei Bedarf zu Ein-
satzstäben hochgefahren.

Stabsarbeit
In Zusammenarbeit aller betroffenen
Behörden und Einsatzorganisationen
wurde 2007 vom BM.I die „Richtlinie für
das Führen im Katastropheneinsatz“

(SKKM-Richtlinie) verlautbart. Diese bil-
det das Fundament für die Zusammen-
arbeit im Katastrophenschutz und auch
für die polizeiinterne „Richtlinie Füh-
rungssystem der Sicherheitsexekutive
in besonderen Lagen“. Die „Richtlinien
zur Bewältigung von Flugunfällen“ (Er-
lass des BM.I) regeln die Aufbau- und
Ablauforganisation bei einem Flug-
zeugabsturz sowie die entsprechende
Einsatzvorsorge. Dem Einsatzabschnitt
„SOKO-Flugunfall“ (DVI-Team - Desas-
ter Victim Identification) obliegt insbe-
sondere die systematische Aufarbei-
tung des Ereignisortes aber auch die
Personenidentifizierung und Vermiss -
tenevidenz nach einem derartigen 
Anlassfall. Die Handlungsanweisungen
gelten analog auch für andere Ereig-
nisse mit großer Opferzahl. Gemeinsa-
me Seminare und Übungen in verschie-
denen Ebenen festigen das Zusammen-
spiel der Kräfte.

Strahlenschutz
(besondere Mitwirkungsverpflichtung
im Strahlenschutzgesetz in diesem spe-
ziellen Sektor des Katastrophenschut-
zes).

Personal
Im Polizeibereich NÖ sind derzeit 132
Beamte mit der Sonderverwendung
Strahlenschutz vorgesehen.
Nach einer dreiwöchigen Spezialausbil-
dung werden die Polizeistrahlenspürer
jährlich an 3 Tagen zu Einsatzübungen

Landesleitzentrale des
Landespolizeikommandos Niederösterreich in St. PöltenDie
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und Schulungen zusammengezogen

(Arbeiten mit Strahlenquellen). Zusätz-

lich finden regelmäßig Übungen mit

den benachbarten Strahlenschutzkräf-

ten statt. 10 Bedienstete sind zusätzlich

auf dem satellitengestützten Luftspür-

system mit automatischer Mess- und Po-

sitionsdatenerfassung mit Hubschrau-

bern und Fahrzeugen ausgebildet/trai-

niert.

Einsatzvorsorge

Für den Fall eines KKW-Störfalles in ei-

nem Nachbarstaat wurde vom LPK NÖ

ein System zur Herstellung eines flä-

chendeckenden Verstrahlungsbildes im

Sinne der kalendermäßigen Vorberei-

tung entwickelt und auch praktisch ge-

meinsam mit Spürtrupps der Feuerwehr

erprobt/trainiert. Die Daten werden in

ein elektronisches Lagebild verarbeitet

und den Entscheidungsträgern auf

Bundes-, Landes, Bezirks- und Gemein-

deebene zur Verfügung gestellt.

Ausrüstung

In jedem Verwaltungsbezirk ist neben

der persönlichen Schutzausrüstung der

Strahlenspürer ein Messgerätekoffer

mit SSM1 (Seibersdorfer Strahlenmess-

gerät), Außensonde, Telesonde, Perso-

nenwarn- und Alarmdosimeter statio-

niert. Bei der Landesleitzentrale wird

das NÖ Luftspürsystem für Einsätze be-

reitgehalten. Weitere Systeme beste-

hen in jedem Bundesland und bei der

Zivilschutzschule des BM.I. Die entspre-

chende Empfangssoftware steht der

Bundesstrahlenwarnzentrale und den

Landeswarnzentralen zur Verfügung.

Gefahrstoffkundige Organe

Die Aufgaben der Gefahrstoffkundigen

Organe (GKO), welche anlässlich des ös-

terreichischen Vorsitzes der EU-Ratsprä-

sidentschaft 2006 im Bereich des Bundes-

ministeriums für Inneres geschaffen

wurden, umfassen folgende Bereiche:

• Durchsuchen von Räumen und Fahr-

zeugen auf ABC-Gefahrstoffe im Zu-

sammenwirken mit Sprengstoffkun-

digen Organen (SKO), Entschärfungs-

dienst und Sprengmittelspürhunden

• Sofortabklärung bei Drohungen und

Verdachtsfällen

• Spezifische A- und C-Detektion

• Schnelltest von B-verdächtigen Sub-

stanzen

• Tatortarbeit: Dokumentation und

Spurensicherung und Probenahmen

bei Vorfällen in allenfalls kontami-

niertem Umfeld

• Rettung und Bergung 

(erste allgemeine Hilfeleistung).

• Fachberatung des Einsatzleiters.

• Schnittstelle zu den Spezialkräften

der Feuerwehr und der ABC-Ab-

wehrtruppe des ÖBH

Den Einsatzkräften stehen folgende

Mess geräte zur Verfügung:

• SSM 1 mit Großflächen-

kontaminationssonde

• Graetz EDW 150 Warn- 

und Alarmdosimeter

• MKC A02 

(Gamma-Neutronendetektor)

• Primealert (Bioanalyseset)

• GDA 2 (Gefahrstoffanalysegerät)

Alpindienst

In NÖ bestehen 3 alpine Einsatzgrup-

pen (Neunkirchen, Lilienfeld, Lunz am

See) mit insgesamt 28 Alpinpolizisten.

Ihre Aufgabe liegt neben der „ersten

allgemeinen Hilfeleistung“ insbesonde-

re in der Sachverhaltsaufnahme / -er-

mittlung von Alpinereignissen und der

Vorlage der Ergebnisse an die Staatsan-

waltschaft. Im Großeinsatz sind sie für

die alpine Sicherheit aller Polizeikräfte

verantwortlich. 13 Polizeibergführer sind

als Flight Operatoren/Flugretter ausge-

bildet/trainiert und mit den Hubschrau-

bern des BM.I auch für schwierige Seil-

bergungen einsatzbereit.

Diensthunde

In Niederösterreich gibt es 62 Dienst-

hunde, die flächendeckende Positionie-

rung und Diensteinteilung von DH in

Niederösterreich gewährleistet einen

raschen Einsatz im Anlassfall. Die Dienst-

hunde sind für Sucheinsätze (Fährte,

Stöbern) ausgebildet und können über

die Landesleitzentrale rund um die Uhr

angefordert/alarmiert werden. Drei DH

sind zusätzlich für das Aufspüren von

Leichen(teilen), Blut und menschlichem

Gewebe in allen Verwesungsstadien

ausgebildet.

Einsatzeinheit

Die EE NÖ besteht aus 300 Bediensteten

und ist aufgrund ihrer Führungsstruk-

tur, der Gliederung in Kompanien und

Züge, der Ausrüstung und Ausbildung

besonders für den „Großen Sicherheits-

und Ordnungsdienst“ geeignet. 

Infos unter www.bundespolizei.gv.at
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Aus diesem Grund kommt der Einsat-

zeinheit bei Großschadensereignissen

die wichtige Ordnungsaufgabe zu und

stellt eine qualitative Kräfteressource

auch für den Einsatz über längere Zeit

dar (Absperrung, Durchsuchung von Ge-

lände, Durchsetzung von Wegweisung

und Platzverbot, Sicherung von Leichen,

Streugut und Spuren, Schutz von Eigen-

tum vor Plünderungen nach Evakuie-

rungen, etc).Für den exekutiven Großeinsatz beste-

hen zahlreiche Vorkehrungen, die auch

beim Katastropheneinsatz insbesonde-

re für die eigenen Kräfte herangezogen

werden können. (zB: Versorgungsein-

heit, Schnelleingreifzelt, Mannschafts-

transporter, Container mit Sperrgittern,

Funkrelais, Vorkehrungen für den Auf-

bau von mobilen Einsatzzentralen, Kar-

tenmaterial - auch elektronisch, GPS,

Nachtsichtbrillen, etc).
FlugdienstFür Niederösterreich stehen insbeson-

dere bei den Flugeinsatzstellen Wien,

Linz und Graz Hubschrauber des BM.I

für Exekutivbeamte als Flugretter und -

beobachter und für Sondereinsätze zur

Verfügung. 

BootsdienstBei den Polizeiinspektionen Mautern,

Hainburg und Marchegg liegen Motor-

boote und in Mautern, Hainburg,

Zwettl, Oed, Ardagger und Haidersho-

fen Motorzillen für Einsätze auf dem

Wasser bereit.
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Bundesheer
Das Österreichische

Rechtlicher Status

Die Behörden und Organe des
Bundes, der Länder und Ge-
meinden sind innerhalb ihres

Wirkungsbereiches berechtigt, die
Mitwirkung des Bundesheeres gemäß
• Wehrgesetz § 2 Abs.1 lit. b, zum 

Schutz der verfassungsmäßigen Ein-
richtungen und ihrer Handlungsfä-
higkeit sowie der demokratischen
Freiheiten der Einwohner und zur
Aufrechterhaltung der Ordnung
und Sicherheit überhaupt und

•  Wehrgesetz § 2 Abs.1 lit. c, zur Hilfe
leistung bei Elementarereignissen
und Unglücksfällen außergewöhn-
lichen Umfanges

in Anspruch zu nehmen, sofern sie
diesen Zwecken ohne Mithilfe des
Bundesheeres nicht zu entsprechen
vermögen. Die zur Assistenzleistung
gerufenen Soldaten handeln in bei-
den Fällen als Organe der anfordern-
den Behörde. Zielsetzung der Assis-
tenzleistung ist die Unterstützung bei
der Wiederherstellung des öffent-
lichen und wirtschaftlichen Lebens im
unbedingt erforderlichen Ausmaß.

Neben der Abstellung von Kräften ist
Assistenzleistung auch möglich durch
Beistellung von militärischem Gerät
sowie Infrastruktur.

Das Wehrgesetz steht in keinem di-
rekten Zusammenhang mit dem NÖ
Katastrophenhilfegesetz (NÖ/KHG). 
Auch wenn keine Katastrophe im Sinne
des NÖ/KHG vorliegt, kann die Unter-
stützung des Bundesheeres in Anspruch
genommen werden, wenn die Behörde
nur mit Hilfe des Bundesheeres in der
Lage ist, eine drohende oder bereits
eingetretene Gefahr abzuwenden (zB.:
Einsatz von Bergepanzern).

Einsatzstärke
Im Rahmen der Anforderung sind der
Zweck, der voraussichtliche Umfang
und die voraussichtliche Dauer anzuge-
ben. Soweit jedoch zu den im Abs.1 lit.
b genannten Zwecken die Inanspruch-
nahme von mehr als 100 Soldaten er-
forderlich ist, obliegt eine solche An-
ordnung der Bundesregierung, bei Ge-
fahr im Verzug durch den Innenminis-
ter im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Landesverteidigung. 

Die Einsatzstärke im Rahmen der im
Abs.1 lit. c genannten Zwecke ist
grundsätzlich nicht eingeschränkt und
orientiert sich nach dem voraussicht-
lichen Bedarf gemäß Beurteilung der
anfordernden Behörde sowie den ver-
fügbaren Kräften des Bundesheeres.

Anforderung der 
Assistenzleistung
Die Anforderung erfolgt beim Militär-
kommando NÖ oder bei der nächst
gelegenen Garnison, durch
• das Land NÖ
• den Bezirkshauptmann oder dessen

Stellvertreter
• den Bürgermeister oder Vizebürger-

meister im Wege der BH sowie in 
dringenden Fällen direkt unter Be-
nachrichtigung der BH.

Die Anforderung umfasst folgende
Angaben:
•  Anfordernde Behörde und Angabe

des verantwortlichen Behördenver-
treters

• Art und Ausmaß des Ereignisses
• Angaben über bereits im Einsatz ste-

hende zivile Kräfte

Infos unter www.bmlv.gv.at

Fotos: Bundesheer/MilKdoNÖ Filzwieser

im Assistenzeinsatz
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• Zweck, Umfang und voraussichtliche
Dauer der Assistenzleistung

• Ort und Zeitpunkt der Meldung ein-
schließlich Ansprechperson am Ein-
satzort

• Besondere Gefahren am Einsatzort

Sind mehrere Gemeinden betroffen
koordiniert immer der Bezirksfüh-
rungsstab die Assistenzleistungen, bei
bezirksübergreifenden Ereignissen
der Landesführungsstab. Anforderun-
gen für Luftfahrzeuge sind immer an
die Landeswarnzentrale zu richten.
diese entscheidet, ob zivile oder mili-
tärische Luftfahrzeuge als Unterstüt-
zung zum Einsatz gelangen.

Reaktionszeit und Verfügbar-
keit des Bundesheeres
Die Hauptaufgabe des Bundesheeres
ist die militärische Landesverteidi-
gung, die Vorbereitung und Durch-
führung von Assistenzeinsätzen ist
eine wesentliche Nebenaufgabe. Die
Gliederung und Ausrüstung orientiert
sich daher in erster Linie am militäri-
schen Auftrag. Abhängig vom Zweck
der Assistenzleistung müssen die Kräf-
te meist speziell gegliedert und aus-
gerüstet werden.

Die Herstellung der Marschbereitschaft
eines Verbandes dauert daher vom Zeit-
punkt der Alarmierung in der Regel:
• An Arbeitstagen von 0800 - 1600 Uhr

6 Stunden,
• außerhalb dieser Zeiten und an 

dienstfreien Tagen 12 Stunden.
Wichtig ist daher immer eine zeitge-
rechte Information von Seiten der Be-
hörde an das MilKdoNÖ über einen
möglichen und/oder bevorstehenden
Assistenzeinsatz. In diesem Fall wird
durch Erhöhung des Bereitschaftsgra-
des eine entsprechende Verkürzung
der Reaktionszeit sicher gestellt, bei
Bedarf die unmittelbare Verfügbarkeit
angeordnet.

Einsatzmöglichkeiten des 
Österreichischen 
Bundesheeres

Unterstützungs-
möglichkeiten im Rahmen der 
Einsatzvorbereitung

Katastrophenprävention
Die wesentlichste Voraussetzung für
gezielte Hilfeleistung bildet eine ge-
diegene Einsatzvorbereitung. Bei Be-
darf wirkt daher das Militärkomman-

do NÖ auf Anforderung der Behörden
bereits im Rahmen der Einsatzplanung
in folgenden Bereichen mit:
• Wahrnehmen der Verpflichtungen

im Rahmen der umfassenden Sicher-
heitspolitik

• Mitwirkung im Rahmen der inte-
grierten Ausbildung von Führungs-
personal

• Teilnahme an gemeinsamen zivil
/militärischen Übungen

• Unterstützung bei der Beurteilung 
von Gefahrenmomenten

• Unterstützung bei der Bearbeitung 
von Alarmplänen

• Sicherstellung der ständigen Verfüg-
barkeit von Verbindungsoffizieren 
zu den Landesdienststellen und den
Bezirksverwaltungsbehörden.

Unmittelbare Einsatzvorbereitung
Der Zeitpunkt vom Erkennen einer Ge-
fahr bis zum Eintritt einer Katastrophe
ist im Regelfall sehr kurz, in vielen Fäl-
len ist keine Vorwarnzeit gegeben.
Unterstützungsmöglichkeiten durch
das Bundesheer sind auf Anforderung
der Behörde in dieser Phase:
• Erhöhung des Bereitschaftsgrades 

für die Verkürzung der 
Reaktionszeit



• Abstellung von Verbindungsoffizie-

ren zu  zivilen Führungsstäben

• Abstellung von Spezialisten und 

Fachorganen für die Beratung 

ziviler Behörden

•  Mitwirkung bei der Lagefeststellung

durch Erkundungskommanden.

Unterstützungsmöglichkeiten 

im Anlassfall

Bei der Katastrophenbewältigung sind

grundsätzlich die Phase der Soforthilfe

(Dauer einige Stunden), die Phase der or-

ganisierten Hilfe (Tage bis Wochen) und

die Phase des Wiederaufbaus (Monate bis

Jahre) zu unterscheiden.

Phase der Soforthilfe

Die Phase der Soforthilfe ist gekennzeich-

net von der Selbsthilfe der Betroffenen

und dem Ersteinsatz der   regionalen zivi-

len Einsatzorganisationen. Ein Einsatz des

Bundesheeres ist in dieser Phase bedingt

durch die erforder liche Reaktionszeit meist

nicht möglich. Ausgenommen davon sind

Ereignisse mit entsprechender Vorwarn-

zeit, die eine Erhöhung des   Bereitschafts-

grades im Zuge der unmittelbaren Einsatz-

vorbereitung ermöglicht haben.

Phase der organisierten Hilfe

Die Koordination der Katastrophenbe-

wältigung wird durch die jewei-   ligen

behördlichen Führungsstäbe übernom-

men. Die eingesetzten örtlichen Kräfte

werden durch über-    regionale zivile

Katastrophenhilfsdienste verstärkt. Wird

mit diesen Kräften das Auslangen nicht

gefunden, kommt die Assistenzleistung

des Bundesheeres zur Verstärkung bzw.
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Ablöse der zivilen Kräfte zum Tragen.
Die Assistenzleistung endet mit der
Herstellung des öffentlichen und wirt-
schaftlichen Lebens im unbedingt er-
forderlichen Ausmaß.
des Wiederaufbaues
Die Phase des Wiederaufbaues kann
Monate bis Jahre dauern. Unter-
stützungsmöglichkeiten durch das
Bundesheer liegen in diesem Zeitraum
in nachstehenden Bereichen:
• Mitwirkung bei der Nachbereitung 

und Evaluierung des Katastrophen-
ereignisses

• Unterstützung bei der Überarbei-
tung und Anpassung der Katastro-
phenschutzpläne auf Grund der Er-
kenntnisse des Schadensereignisses.

Einsatzkräfte des 
Bundesheeres
Die Stärke der verfügbaren Kräfte des
Bundesheeres im Bundesland NÖ vari-
iert und ist vor allem von den nach- ste-
hend angeführten Faktoren abhängig.
• Organisatorische Grundstruktur: 

Jede Reduzierung der Einsatzstärke
des Bundesheeres infolge neuer 
Heeresgliederungen kann auch eine
Reduzierung der Leistungsmöglich-
keiten für Assistenz mit sich bringen.

• Laufende Aufträge: Teile des Bun-
desheeres sind bei Einsätzen zum
Zwecke der gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik Europas (GASP)
gebunden, der Assistenzeinsatz an
der Schengengrenze dauert zumin-
dest bis Ende 2009.

• Laufende Ausbildung: Die Reaktions-
zeit kann durch laufende Übungs-
vorhaben fallweise erhöht sein.
Sind im Befehlsbereich NÖ zu wenig
Truppen verfügbar,  kann dies durch
Zuführung weiterer Kräfte aus an-
deren, vom Katastrophenereignis 
nicht betroffenen Bundesländern 
ausgeglichen werden.

Für die Durchführung von Assistenz-
einsätzen wurden durch das Militär-
kommando NÖ nach einer Beurteilung
des Gefahrenkataloges des Landes NÖ
entsprechende Einsatzvorsorgen ge-
troffen. Die Unterstützungsmöglich-
keiten werden in weiterer Folge im
Überblick dargestellt.

Führungseinrichtungen und 
Verbindungsdienste
Lagezentrum
Das MilKdoNÖ hat ein ständiges Lage-
zentrum eingerichtet, das kurzfristig

in- und außerhalb der Dienstzeit akti-
viert werden kann. Dieses koordiniert
den Einsatz mit der Landeswarnzen-
trale sowie den jeweiligen Bezirksver-
waltungsbehörden. Parallel dazu be-
treibt das MilKdoNÖ eine Pressestelle.
ile Führungseinrichtungen
• Mobiles Kommando
• Mobile Pressestelle
• Erkundungskommanden nach 

Bedarf

Verbindungsoffiziere
Für die Abstellung von Verbindungs-
offizieren in den Fachstab behörd-
licher Führungsstäbe sind Milizoffizie-
re vorgesehen, die auf Anforderung
der Behörde durch das MilKdo Nieder-
österreich einberufen werden. Bei be-
rufsbedingter Verhinderung können
die Milizoffiziere durch Berufsoffiziere
ersetzt werden.

Fernmeldetruppe
Die Fernmeldetruppe wird für die Si-
cherstellung der Kommunikation im
Einsatzraum, vor allem bei zerstörter In-
frastruktur, zum Einsatz gebracht und
kann drahtlose und drahtgebundene
Fernmeldeverbindungen her-stellen.

Pioniertechnische Aufgaben
Die Pioniertruppe wird für technische
Aufgaben zum Einsatz gebracht. Das
Haupteinsatzspektrum umfasst:
• Evakuierung von Personen und Tie-

ren mit Booten oder LKW
• Öffnen von Retentionsräumen durch

Sprengung
• Abdichten von undichten Dämmen,

dazu Einsatz der Pioniertaucher
• Verhinderung von Verklausungen an

Brücken mit Holzgreifer
• Sicherungsmaßnahmen gegen Fels-

sturz
• Schließen von Dammbrüchen
• Brückenbau
• Behelfsmäßige Instandsetzung von

Straßen und Wegen
• Aufräumungsarbeiten nach Vermu-

rungen und Hochwasser
• Beseitigen von Eisstauungen
• Pölzen von Objekten, die durch eine

große Schneelast gefährdet sind
• Schaffen von Zufahrten für Forstma-

schinen nach Windbruch

Die Pioniertruppe kann bei Bedarf im
Wege der Partnerschaft mit Raiffeisen
Holding NÖ-WIEN zivile Baumaschinen
der Baumaschinentechnik Internatio-
nal (BMTI) verwenden und mit den
Kompaktladern, Baggern und Dum-
pern effiziente Hilfe leisten.

ABC-Abwehrtruppe
Das Einsatzspektrum der ABC-Abwehr-
truppe deckt auf Grund ihrer Organi-
sation mehrere Einsatzmöglichkeiten
ab.

Verstrahlung
• Lokale, regionale und großräumige

Spüreinsätze
• Markierung, Absperrung und Über-

wachung radioaktiv kontaminierter
Geländeteile und Objekte

• Überwachung sensibler Einrichtun-
gen im Anlassfall (zB.: Schulen, 
Krankenhäuser, etc.)

• Dekontamination von Personen, 
Gerät und Geländeteilen

• Probennahme und Probentransport
• Beratung ziviler Bedarfsträger

Verseuchung
• Probennahme und Probentransport
• Markierung, Absperrung und Über-

wachung kontaminierter Gelände-
teile und Objekte

• Unterstützung bei der Errichtung 
und beim Betrieb von Seuchen-
teppichen

• Dekontamination von Personen, 
Gerät und Geländeteilen

• Unterstützung bei der Auswertung 
von Proben

• Trinkwasseraufbereitung

Unfälle mit Industriechemikalien
Die Einsatzmöglichkeiten der ABC-
Abwehrtruppe bei Gefahrgutunfällen
sind eingeschränkt, weil die Individu-
alschutzausrüstung des Bundesheeres
für den Schutz gegen militärische
Kampfstoffe konzipiert ist, und gegen
Industriechemikalien nur bedingt
Schutz bietet. Entsprechend einge-
schränkt ist diesbezüglich das Einsatz-
spektrum.
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• Großräumige Absperrung

• Dekontamination von Personen, 

Gerät und Geländeteilen

Retten und Bergen

Die ABC-Abwehrtruppe verfügt auch

über speziell ausgebildete und ausge-

rüstete Elemente für die Rettung von

Menschen aus mittleren bis schweren

Vertrümmerungen.

Alpineinsatz

Für den Einsatz im alpinen Gelände

sind ganzjährig Alpineinsatzgruppen

verfügbar. Diese werden vor allem bei

Lawinenunglücken sowie bei Such-

und Rettungseinsätzen im alpinen

Raum zum Einsatz gebracht.

Kräfte bei hohem Personalbedarf

Für Einsätze mit besonders hohem Per-

sonalbedarf werden Kampftruppen in

Katastrophenhilfeeinheiten struktu-

riert und zusätzlich mit leichtem Pio-

niergerät ausgerüstet. Diese Elemente

sind einsetzbar für:

• Unterstützung für Spezialkräfte bei 

personalintensiven Aufgaben

• Sicherung evakuierter Gebiete, von 

Quarantänegebieten sowie 

geborgener Sachgüter

• Rettung von Menschen aus leichten 

bis mittleren Vertrümmerungen

• Unterstützung bei Notversorgungs-

maßnahmen und errichten von Not-

quartieren

• Unterstützung bei Evakuierungen

Logistische Unterstützung

• Logistische Unterstützung der ein-

gesetzten Assistenztruppe sowie zi-

viler Einsatzkräfte bei länger dau-

ernden Einsätzen vor allem durch 

Verpflegung, Transport, Infrastruk-

tur sowie Gerät

• Unterstützung der Behörden bei der

Notversorgung der Bevölkerung

• Unterstützung der Behörden bei der

Bewältigung massiver Flüchtlings-

ströme

• Beistellung militärischer Infrastruk-

tur bei der Bewältigung massiver 

Flüchtlingsströme

Sanitätsdienst

Hubschrauber des Bundesheeres kön-

nen als Notarzthubschrauber einge-

setzt werden. Alle Unteroffiziere im

Sanitätsdienst sind als diplomierte

Krankenpfleger ausgebildet.

Fotos: ÖBH/HBF Tatic
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Der Begriff Zivilschutz meint im neuen
Jahrtausend den umfassenden Schutz
der Bevölkerung vor Gefahren aller
Art und wird heute als „Umfassender
Katastrophenschutz“ verstanden.
Für die Bevölkerung gewinnen Kennt-
nisse im Zivilschutz zunehmend an Be-
deutung, wenn die Bedrohungsbilder
unserer Zeit ernst genommen werden.
Im Bundesland Niederösterreich erfüllt
der NÖ Zivilschutzverband im Auftrag
des Landes Niederösterreich die Auf-
gabe, unsere Bevölkerung mit den Ge-
fahren des Alltags vertraut zu machen
aber auch die Selbstschutzmaßnah-
men bei Gefahren, die von besonderen
Bedrohungsfällen ausgehen, im Be-
wusstsein der Menschen zu verankern.
Dazu gibt es neben gesonderten Aus-
bildungskursen in der NÖ Zivilschutz-
schule in Tulln (integriert seit 2006 im
Gebäude der NÖ Landes-Feuerwehr-
schule und des Zentrums für Brand-,
Katastrophen- und Zivilschutz) auch
Vortragsreihen in den Schulen und Ge-
meinden.
Nähere Informationen erhalten Sie
beim NÖ Zivilschutzverband unter
folgender Adresse: 
NÖ Zivilschutzverband
Langenlebarnerstraße 106
3430 Tulln
Telefon: 02272/61820
oder: 0810/006306

Der NÖ. Zivilschutzverband ist gemäß 
§ 9 Abs. 2 des Niederösterreichischen
Katastrophenhilfegesetzes (NÖ KHG)
als juristische Person verpflichtet, das
Land NÖ im Rahmen des Katastrophen-
hilfsdienstes wie folgt zu unterstützen:
1. Ausbildung
• Mitwirkung bei Erstellung und Durch-
führung von Ausbildungsangeboten
insbesondere in den Bereichen Öffent-
lichkeitsarbeit, Katastrophenschutzpla-
nung und Stabsarbeit mit Schwerpunkt
auf der behördlichen Gemeindeebene
2. Übungen
• Mitwirkung bei der Planung, Durch-
führung und Evaluierung von Übungen
mit Schwerpunkt auf den Bereichen Öf-
fentlichkeitsarbeit und Selbstschutz-
maßnahmen
3. Katastrophenschutzplanung
• Mitwirkung bei der Erstellung und
Überprüfung behördlicher Katastro-
phen  schutzpläne gemäß § 14 und 14a
NÖ KHG mit Schwerpunkt auf der Katas-
trophenschutzplanung der Gemeinden
• Mitwirkung bei der Information der
Bevölkerung über die Inhalte der Ka tas -
trophenschutzpläne, insbesondere über
die notwendigen Selbstschutzmaßnah-
men
4. Katastropheneinsatz 
• Unterstützung der behördlichen Ein-
satzleitungen gemäß § 10 Abs. 1 und 2
sowie § 11 NÖ KHG insbesondere betref-
fend die Aktivierung des Selbstschutzes
der Bevölkerung und Beratung in Ange-
legenheiten des Selbstschutzes auf Lan-
des-, Bezirks- und Gemeindeebene
• Die Verfügungsstellung von ver-
bandseigenen Ressourcen über Auffor-
derung eines Einsatzleiters nach § 10
Abs. 1 NÖ KHG bzw. des Einsatzleiters
nach § 11 NÖ KHG, insbesondere von
einsatzbereiten Kraftfahrzeugen, so-
weit dadurch nicht die Erfüllung eige-
ner Aufgaben beeinträchtigt wird.

In dieser Broschüre wird aufgezeigt wie
vielschichtig der Komplex Zivil- und Ka -
tastrophenschutz ist, es kann jedoch nur
ein Überblick gegeben und manches in
Schlagworten angerissen werden.

Der NÖ Zivilschutzverband ist eine Ser-
vice- und Informationsorganisation in
allen Belangen des Zivil- und Katas-
trophenschutzes für die:
• Bevölkerung
• Behörden
• Organisationen
• Institutionen
• Medien

Mit 11 hauptamtlich Beschäftigten auf
Landesebene und rund 1.000 ehren-
amtlichen Mitarbeitern auf Bezirks-
und Gemeindeebene werden folgen-
de Aufgaben gelöst:
• Koordinierung der Öffentlichkeits- 

und Schulungsarbeit
• Basisvorträge

Zivilschutz geht alle an
Der krisenfeste Haushalt
Zivilschutz in der 
Landwirtschaft
Bauliche Zivilschutzmaß-
nahmen

• Spezialvorträge
Hochwasser - was tun?
AKW-Unfall - was tun?
Erdbeben - was tun?
Gefährliche Stoffe - was tun?
usw.

• ZS-Grundunterweisung für 
Präsenzdiener beim ÖBH

• Kurse an der ZS-Schule
Grundlehrgänge für ZS-
Mitarbeiter
Gefahrenbildbezogene Kurse 
für ZS-Mitarbeiter
Fachkurse für verschiedene 
Zielgruppen

• Kinder-Sicherheits Olympiade
• Ausstellungen, INFO-Stände
• Medienarbeit
• NÖZSV-Homepage
• Druckwerke
• Beratungsdienst
• für Gemeinden, Schulen, 

Kindergärten etc.
• und Privatpersonen
• SIZ - Sicherheits-Informations-

Zentren
Auf- und Ausbau von SIZ in den 
Gemeinden

Zivilschutzverband
Niederösterreichischer



Zivilschutz - umfassender 
Katastrophenschutz

Vorkehrungen der 
Einsatzorganisationen
Im Gegensatz zu einigen anderen
Staaten verfügt Österreich über keine
speziellen Zivilschutzkräfte.
Vielmehr sind die bestehenden Ein-
satz- und Hilfsorganisationen, wie
Feuerwehren (Berufs-, Freiwillige und
Betriebsfeuerwehren), das Österrei-
chische Rote Kreuz, der Arbeiter-Sa-
mariter-Bund Österreichs, die Johanni-
ter Unfallhilfe, der Malteser-Hospital-
dienst und die Bergrettung, die ei-
gentlichen Träger des österreichischen
Zivilschutzes. In diesen Einsatzorgani-
sationen stehen rund 300.000 bestens
geschulte und ausgerüstete Männer
und Frauen - überwiegend auf freiwil-
liger Basis - für Zivilschutzaufgaben
zur Verfügung. Das sind immerhin
rund 4 % der Bevölkerung.

Darüber hinaus fallen natürlich auch
der Sicherheitsexekutive und dem
Bundesheer (auf Anforderung) im Rah-
men des Zivilschutzes wichtige Aufga-
ben zu, sodass ein effizienter   Zivil-
schutz ohne deren Mitwirkung nicht
denkbar ist.
Alle Kräfte, die in einem Katastro-
phenfall eingesetzt sind, werden unter
dem Begriff „Katastrophenhilfsdien-
ste“ zusammengefasst. 
Sie unterstehen der einheitlichen Lei-
tung der je nach Ausmaß der Katas-
trophe zuständigen zivilen Behörden.
Ihre Handlungen werden der Behörde
zugerechnet.

Vorkehrungen im Privatbereich
Vorkehrungen der Behörden und Ein-
satzorganisationen werden nur den
angestrebten Erfolg bringen, wenn
die Akzeptanz der Bevölkerung gege-
ben und diese auch zur aktiven Mitar-
beit bereit ist. 
Der Selbstschutz der Bevölkerung ist
daher die dritte Säule des österreichi-
schen Zivilschutzes. Organisierte Hilfe
kann bei Katastrophen nicht überall
und gleichzeitig einsetzen. 

Definition
SELBSTSCHUTZ ist die Überbrückung
der Zeitspanne vom Eintritt einer Not-
situation bis zum Eintreffen einer or-
ganisierten Hilfe!
Selbstschutz kann jedoch nicht per Ge-
setz „verordnet“ werden. Er basiert
auf der Freiwilligkeit, der Verantwor-
tungsbereitschaft und der Einsicht je-
des Einzelnen, dass umfassende Ge-
fahrenvorsorge nicht allein Sache des
Staates ist. Selbstschutz muss jeder
aktiv betreiben.

Die Bevölkerung zu motivieren und
geeignete Selbstschutzmaßnahmen auf-
zuzeigen, ist Aufgabe des Zivilschutz-
verbandes. Um die Menschen   in die
Lage zu versetzen den Erfordernissen
gerecht zu werden, wurde ein „Selbst-
schutzkonzept“ entwickelt. Es gibt An-
leitung, was alles dazu gehört, um den
persönlichen Sicherheitsstandard zu
erhöhen. Das heißt aber nicht nur
Schutz und Vorsorge für die eigene
Person und die eigene Familie, son-
dern schließt auch eine Nachbar-
schaftshilfe ein.

Das Selbstschutzkonzept
Die beispielhafte Aufzählung von Kat-
astrophen soll deutlich machen, dass
Zivilschutz nicht ausschließlich Auf-
gabe des Staates sein kann. Jeder Ein-
zelne muss in Ergänzung dazu, geeig-
nete Maßnahmen im persönlichen
Bereich treffen. Der Wille zum Selbst-
schutz allein genügt jedoch nicht! Nur
wer sich notwendige Kenntnisse an-
eignet und materielle Vorsorgen trifft,
erhält die Chance, eine Krisensitua-
tion zu meistern und wird in der Lage
sein, eventuelle Anordnungen und
Ratschläge der Behörde umzusetzen. 
„Vorbereitet sein“ und „Helfen kön-
nen“ ist die Devise.

Wissen hilft
• Notrufnummern
• Richtiger Notruf
• Wo erhalte ich Hilfe
• Bedeutung der 

Zivilschutzsignale
• Bedeutung anderer Warn- oder 

Notsignale
• Entstehungsbrandbekämpfung
• Erste-Hilfe-Maßnahmen
• Grundkenntnisse im 

Strahlenschutz
• Krisenmanagement in 

der Familie
• Krisenfester Haushalt
• Bedeutung von 

Gefahrensymbolen

Materielle Vorsorgen
• Lebensmittel für 2 Wochen
• Getränke
• Sonstige Vorräte 
• Hausapotheke
• Geräte für Entstehungsbrandbe-

kämpfung (Handfeuerlöscher, 
Löschdecke, Kübel etc.)

• Notgepäck 
• Dokumentenmappe 
• baulichen Vorkehrungen als 

Katastrophenschutz (Hochwasser-
schutz, Strahlenschutz)

• Geräten und Ausstattung 
für verschiedene Anlässe (Abdicht-
material, Schutzbekleidung, 
Werkzeug u.a.) 

In manchen Bereichen wird das theo-
retische Wissen ausreichen. In ande-
ren wird das Erlernen praktischer Fer-
tigkeiten notwendig sein. 
Es gibt viele Organisationen, die ge-
eignete Kurse anbieten bzw. Fachin-
formation zur Verfügung stellen.

45
Infos unter www.noezsv.at



NÖ Landes-Feuerwehrschule,

NÖ Landesfeuerwehrkommando 

NÖ-Zentrum für Brand-,

Katastrophen- und ZivilschutzNÖ Landes-Feuerwehrschule,

NÖ Landesfeuerwehrkommando 

NÖ-Zentrum für Brand-,

Katastrophen- und Zivilschutz
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Aufgaben 

und Entwicklung 

Zahlen und Fakten

In den ersten Jahren des Bestehens

(Gründung 1933) der NÖ Feuerwehr-

schule verzeichnete man einen Lehr-

gang pro Woche und rund 1.000 Teil-

nehmer pro Jahr. Im Jahr 2005 ist man

bei 380 Lehrveranstaltungen mit einer

Teilnehmeranzahl von mehr als 14.000

Feuerwehrleuten, angelangt. 

Durch die vielfältigen Aufgaben der

Feuerwehren im Rahmen von Brand-,

Technik- und Schadstoffeinsätzen ist

naturgemäß auch der Ausbildungsbe-

darf stark gestiegen. Die Feuerwehr-

mitglieder bleiben je nach Lehrgangs-

art ein bis fünf Tage an der Schule, das

entspricht einer Auslastung von etwa

26.000 Manntagen pro Jahr. Das Aus-

bildungszentrum steht den über 90.000

freiwilligen Feuerwehrleuten Nieder-

österreichs kostenlos zur Verfügung.

Die neue Schule bietet unseren Besu-

chern die neuesten Einrichtungen im

Bereich der Erwachsenenbildung. Dazu

zählen gut ausgestattete Lehrsäle, in-

novative Werkstätten und eines der

modernsten Übungsdörfer in Europa.

So stehen für die praxisnahe Ausbil-

dung im Übungsdorf eine Übungstank-

stelle, ein Lagerhaus, ein Geschäftslo-

kal, eine Autowerkstätte, ein Bauern-

hof, ein Wohngebäude Brandhaus be-

reit. Weiters können Verkehrs unfälle

realitätsnah auf einer Übungsstraße, -

tunnel, -brücke und Gleisanlage darge-

stellt werden.

Auf dem Areal sind neben der NÖ Lan-

des-Feuerwehrschule das NÖ Landes-

feuerwehrkommando, der NÖ Zivil-

schutzverband, die NÖ Brandverhü-

tungsstelle und die Katastrophen-

schutzabteilung des Landes NÖ mit

der NÖ Landeswarnzentrale unterge-

bracht. Die Funkwerkstätte, die Atem-

schutzwerkstätte und ein Katastro-

phenschutzlager sind im Gebäude in-

tegriert.

Baudaten

Gesamtareal: 80.000 m2

Übungsgelände: 30.000 m2

Gesamtbaukosten: 44 Mio Euro

Finanzierung: Land Niederöster-

reich über Leasing

Bauzeit: 23 Monate

Eröffnung: 15. September 2006

Infos unter www.feuerwehrschule.at

Fotos: Würzel & NÖ LFWS



Auch Profis üben

Niederösterreichs Einsatzorganisation 
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Katastrophenschutz in Niederösterreich heißt

PARTNERSCHAFT!




